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Wesentlicher Inhalt: 

 

Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (Fundamental 

Rights Agency, kurz FRA) ist eine Expertenkommission mit Sitz in 

Wien, die den Schutz der Grundrechte bei der Durchführung des 

Unionsrechts durch EU-Organe und Mitgliedstaaten überwacht. 

Dazu sammelt und analysiert sie Informationen, entwickelt 

Vergleichsstandards, führt Forschungsarbeiten durch, erstellt 

Gutachten und veröffentlicht jährliche Berichte. Die thematischen 

Tätigkeitsbereiche der FRA werden jeweils für einen Zeitraum von 

fünf Jahren durch den sog. „Mehrjahresrahmen“ festgelegt. Der 

derzeitige Mehrjahresrahmen gilt noch bis Ende 2012. Für die Jahre 

2013 bis 2017 sind folgende Tätigkeitsbereiche vorgesehen:  

(a) Zugang zum Recht;  

(b) Opfer von Straftaten;  

(c) Informationsgesellschaft und insbesondere Achtung der 

Privatsphäre und Schutz von personenbezogenen Daten;  

(d) Integration von Roma;  

(e) polizeiliche Zusammenarbeit, unter Berücksichtigung der 

besonderen Gegebenheiten dieses Bereichs;  

(f) justizielle Zusammenarbeit, unter Berücksichtigung der 

besonderen Gegebenheiten dieser Zusammenarbeit in 

Strafsachen;  

(g) Rechte des Kindes;  

(h) Diskriminierung;  

(i) Zuwanderung und Integration von Migranten, Grenzkontrolle 

und Visa, Asyl;  

(j) Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit einhergehende 

Intoleranz. 
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Besonderes schleswig-

holsteinisches Interesse? 

 

./. 

Zeitplan für die Behandlung: 

a) Bundesrat 

b) Rat: 

c) ggf. Fachminister-

konferenzen, etc. 

a) Ausschüsse 4. KW 2012, Plenum 10.02.2012 

b) nicht bekannt 

c) nicht bekannt 

 


